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3. Erschließungsplan / Plan der Verkehrsflächen (Anlage 3), 

4. Boden- bzw. Baugrunduntersuchung / erweiterte orientierende 
Gefährdungsabschätzung des Büros ERWATEC vom 30.09.2009 (Anlage 4), 

5. Schallimmissionsprognose für eine Biogasanlage in Dessau – Roßlau der Fa. öko-
control GmbH  Berichts-Nr.: 1-12-05-143/V3 vom 08.01.2013 (Anlage 5), 

6. Gutachten der Fa. öko-control GmbH zur Ermittlung der Schornsteinhöhe und der 
Ausbreitung von Gerüchen und Ammoniak im Umfeld der geplanten Biogasanlage in 
Dessau- Roßlau Berichts-Nr. 1-12-01-143c vom 31.01.2013  (Anlage 6), 

7. Amtliches Gutachten - Qualifizierte Prüfung (QPR) der Übertragbarkeit einer 
Ausbreitungsklassenzeitreihe (AKTerm) bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) 
nach TA Luft 2002 auf einen Standort bei 06862 Dessau- Roßlau, OT Roßlau (Elbe) 
(Kreisfreie Stadt) des Deutschen Wetterdienstes vom 3. November 2010 (Anlage 7), 

8. Festlegungen zu Vermessungsarbeiten im Stadtgebiet Dessau-Roßlau mit Stand: 
01.09.2011 (Anlage 8), 

9. Kostenermittlung für verkehrliche und infrastrukturelle Erschließungsmaßnahmen auf 
der Grundlage der Anlage 3 (Anlage 9). Aus Gründen des Datenschutzes ist die 
Anlage 9 nicht öffentlich. Die Anlage 9 liegt im Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung 
und Denkmalpflege vor.", 

10. Übersichts- und Lageplan mit Darstellung der Anbinde- und Übergabepunkte für die in 
der Biogasanlage erzeugten Energien an das vorhandene Netz bzw. anderweitige 
Abnehmer (Anlage 10). 

Die vorgenannten Pläne und Unterlagen sind Grundlage und Bestandteil dieses Vertrages. 
Die Vertragsparteien bestätigen, dass ihnen die Anlagen vollständig vorliegen. 

 

Teil II Vorhaben 

 

 

§ 3 Durchführungsverpflichtung / Fristen 

1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich gemäß § 12 Abs.1 Satz 1 BauGB zur Durchführung 
des Vorhabens im Vertragsgebiet nach den Maßgaben dieses Vertrages.  
 

2) Der Vorhabenträger hat auf seine Kosten in Abstimmung mit der Stadt alle im Rahmen 
mit der Bauleitplanung erforderlichen Pläne, Gutachten und sonstigen 
Planungsunterlagen, die für den Erlass der Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan erforderlich sind, sowie Satzungsentwürfe zu fertigen. Anfallende 
Vergütungen hat der Vorhabenträger direkt an den jeweiligen Leistungserbringer zu 
bezahlen.  

3) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Realisierung folgender Vorhaben nach den 
Maßgaben dieses Vertrages. 
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